
Betreff:  BA-Antrag 3734 "Glasfasereintrag beim Netzausbau Truderinger
Straße mit berücksichtigen"
Von: <Eichenseer.Pia@swm.de>
Datum: 26.07.2017 14:10
An: <bag-ost.dir@muenchen.de>
Kopie (CC): <alexander.doll@muenchen.de>

Sehr geehrter Herr Steinberger,

zum beigefügten BA-Antrag zum Thema „Glasfasereintrag beim Netzausbau
Truderinger Straße mit berücksichtigen“ können wir Ihnen Folgendes mitteilen:
Die SWM prüfen generell bei Strombaumaßnahmen die sinnvolle Mitlegung
von Leerrohren, um den zukünftigen flächendeckenden Glasfaserausbau zu
erleichtern. Dies erfolgt auch bei der im Antrag angesprochenen
Baumaßnahme. Die Leerrohre werden dann später verwendet, um
Microrohrsysteme einzuziehen in die wiederrum die Glasfaserkabel
eingeblasen werden. Ein vorzeitiges Einbringen eines Glasfaserkabels ist
technisch nicht sinnvoll. Das kurzzeitige Öffnen einzelner Trassen wird sich bei
einem späteren flächendeckenden Glasfaserausbau vor Ort leider nicht
vermeiden lassen.

Weitere Informationen zum Glasfaserausbau insbesondere zur zweiten Stufe
des Ausbaus finden Sie hier: https://www.swm.de/privatkunden/unternehmen
/innovation/glasfaser.html.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Pia Eichenseer

SWM - Stadtwerke München
Zentrale Angelegenheiten

Leiterin Gesellschafterangelegenheiten
Telefon: 089/2361-6225

Fax: 089/2361-706225
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Stadtwerke München GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München;
Geschäftsführer: Dr. Florian Bieberbach (Vorsitzender), Werner Albrecht, Ingo
Wortmann, Helge-Uve Braun; Sitz München; Registergericht München HRB 121
920; Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Dieter Reiter

Diese E-Mail samt Anlagen ist vertraulich und nur für den genannten
Empfänger bestimmt. Sollten Sie diese E-Mail-Nachricht versehentlich
erhalten haben, so bitten wir Sie, hierüber den Absender zu informieren.
Weiterhin ersuchen wir Sie, die E-Mail zu löschen. Es ist nicht zulässig,
unbeabsichtigt erhaltene Informationen Dritten zu offenbaren, sie zu kopieren,
weiterzuleiten oder in sonstiger Weise zu verwenden.
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